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Über das Inkrafttreten der Satzung zum Bebauungsplan Nr. 64 "Zwick'sche Siedlung —
Teilbereich zwischen Leipziger Straße, Friedrich- Engels-Straße, Theodor-Körner-Straße 

und Walther-Rathenau-Straße" 
Der Stadtrat der Stadt Taucha hat gemäß § 10 Abs. 1 BauG6 in 
seiner Sitzung am 11.02.2021 mit Beschluss Nr. 2021/014 den Be-
bauungsplan Nr. 64 "Zwick'sche Siedlung -Teilbereich zwischen 
Leipziger Straße, Friedrich- Engels-Straße, Theodor-Körner-Straße 
und Walther-Rathenau-Straße" als Satzung beschlossen und die 
Begründung gebilligt. 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
ist im beigefügten Übersichtsplan nachrichtlich wiedergegeben. 
Maßgebend für den Geltungsbereich ist allein die zeichnerische 
Festsetzung im Bebauungsplan. 

Der Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Absatz 3 Satz 1 BauGB be-
kanntgemacht. 
Mit der Bekanntmachung im Tauchger Stadtanzeiger tritt der Be-
bauungsplan Nr. 64 "Zwick'sche Siedlung -Teilbereich zwischen 
Leipziger Straße, Friedrich- Engels-Straße, Theodor-Körner-Straße 
und Walther-Rathenau-Straße" in Kraft. 

Der Bebauungsplan Nr. 64 "Zwick'sche Siedlung -Teilbereich zwi-
schen Leipziger Straße, Friedrich- Engels-Straße, Theodor-Körner-
Straße und Walther-Rathenau-Straße" bestehend aus der Plan-
zeichnung mit Planzeichenerklärung (Teil A) und den textlichen 
Festsetzungen (Teil B) vom 11.06.2020, zuletzt überarbeitet und 
redaktionell angepasst am 11.02.2021 sowie die Begründung vom 
11.06.2020, zuletzt überarbeitet und redaktionell angepasst am 
11.02.2021 werden gemäß § 10 Abs.3 Satz 2 BauG6 in der Stadtver-
waltungTaucha, Fachbereich Bauwesen, 3.Obergeschoss, Zlmmer 
303, Schloßstraße 13, 04425 Taucha während der -- 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht auf Dauer 
bereitgehalten. 
Über denlnhaltwirdaufVerlangenAuskunfterteilt. res' 
Gemäß § 10 a Abs.2 BauG6 werden die Unterlagen rj~ 
auch in das Internet unter nachstehender Adresse ,_. ~~ '~ 
www.taucha.de ~ Bauen und Wohnen ~ Bauleit- ; ~~ 
planungeingestelltsowie überdasZentrale Landes-
portal Bauleitplanung zugänglich gemacht. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 . ~ 
sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche von ~ 
durch Festsetzungen des Bebauungsplanes oder 
seiner Durchführung eintretenden Vermögensnach-
teilen, die in den §§ 39 bis 42 BauG6 bezeichnet 
sind sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer ► '~ 
Geltendmachung wird hingewiesen. Der Entschädi- ~ A ŝ  a
gungsberechtigte kann die Fälligkeit des Anspruches ö$ 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Ent- ~ '° 
schädigungschriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (§44Abs. 1 
BauGB) beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, indem die 
in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen wird gemäß § 215 Abs. 
2 BauGB hingewiesen. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbe-
achtlich,eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanesund nach § 214 Abs. 3 Satz 
2 BauG6 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Taucha unter Darlegung des die Ver-
letzungbegründeten Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Abs. 4 der Ge-
meindeordnungfürden Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von verfahrens- und Formvorschriften der 
SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekannt-
machungals von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. 

Dies gilt nicht, wenn die Ausfertigung der Satzung nicftt oder feh-
lerhafterfolgt ist, Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind, der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 
SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat, vor Ab-
laufder Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-
dethat oder die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften 
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. 

oa~ ~Q° 

Taucha,11.02.2021 z Tobias Meier,8ürgermeister 

SCHIEDSSTELLE DER STADT TAUCHA 
Friedensrichterin: Frau Franziska Metka, zu erreichen unter Telefon 0151/54638852 und unter 

E-Mail: franziska.metka@freenet.de 

Stellvertr. Friedensrichter: Herr Gerald Leichsenring, zu erreichen unter Telefon 0160/7219567 und unter 
E-Mail: leichsenring.gerald@gmx.de 

Sprechzeiten der Friedensrichter: Auf Grund der aktuellen Situation wird die Schiedsstelle die Sprechstunde am Dienstag, den 08.03.2021, 
von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, nur in Form der telefonischen Erreichbarkeit über oben aufgeführte Telefonnummern abdecken. 


